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Finanzordnung

der Studierendenschaft der Technischen Universität Braunschweig

•

Abschnitt l
Aufstellung des Haushaltsplans

§1
(1) Der Allgemeine Studentische Ausschuss

(AStA) "hat rechtzeitig vor Beginn des
Haushaltsjahres (§ 5) einen Haushalts-
plan aufzustellen, der nach Annahme
(Feststellung) durch das Studierenden-
Parlament (SP) sowie nach hochschulin-
ferner Bekanntmachung in Kraft tritt. Eine
Ausfertigung des Haushaltsplans ist nach
seinem ~ Inkrafttreten der Leitung der
Hochschule zuzuleiten. Für die Aufstet-
jung des Haushaltsplanentwurfs ist die Fi-
nanzreferentin/der Finanzreferent zustän-

dig, , .

(2) Der ASfK hat ausserdem rechteeitig vor
Beginn des Semesters einen Semester-
haushaltsplan aufzustellen. Für den Se-
mesterhaushaltsplan gilt Absatz 1 ent-
sprechend. Der Semesterhaushaltsplan
für das Sommersemester wird zusammen
mit dem Haushaltsplan und der für das
Wintersemester rechtzeitig vor Beginn
des Wintersemesters aufgestellt.

(3) Die Semesterhaushaltspläne regeln die
Aufteilung des Haushaltsplans auf die bei-
den Semester des Haushaltsjahres. Sie
dürfen dem Haushaltsplan nicht wider-
sprechen.

(4) Solange der Haushaltsplan nicht in Kraft
ist, findet der Haushaltsplan des Vorjah-.
res bzw. des vorangegangenen Seme-
sters mit der Massgabe weitere Anwen-
düng, dass nur die rechtlich begründeten
Verpflichtungen erfüllt und nur solche
Ausgaben geleistet werden dürfen, die
zur Erfüllung der Aufgaben der Studieren-
denschaft unabweisbar notwendig sind.
Die oberste Grenze der Ermächtigung im
Rahmen der vorläufigen Haushaltsfüh-
rung bilden die Ansätze bei den einzelnen
Titeln des Vorjahres. Sind dort keine An-
sätze ausgebracht, dürfen Ausgaben nur
nach vorheriger Zustimmung des SP ge-
leistet werden.

(5) Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse über
den Haushaltsplan und über die Entla-
stung des AStA (§ 26) sowie zur näheren
Unte'rrichtung über den Haushaltsvollzug

bildet das SP nach Massgabe des § 46
Abs. 4 NHG einen Haushaltsausschuss.

§2

(1) Für die Aufstellung des Haushaltsplans ist
der Vordruck gemäss Anlage 1 zu ver-
wenden. Der Haushaltsplan gliedert sich
in Einnahme- und Ausgabetitel mit ver-
bindlicher Zweckbestimmung. Die Eintei-
lung in Titel richtet sich nach Anlage 1
und erforderlichenfalls ergänzend dem
Gruppierungsplan der Verwaltungsvor-
schritten zur Haushaltssystematik des
Landes Niedersachsen (W-HNds).

(2) Die Titel sind mit einem Betrag (Ansatz)
auszubringen. Die Ansätze .sind in ihrer
voraussichtlichen Höhe nach den Unterla-
gen zu errechnen oder - soweit dies nicht
möglich ist - gewissenhaft und sorgfältig
zu schätzen. Alle Ansätze sind auf volle
10 DM zu runden. Sofern ein Ansatz auch
nicht ungefähr vorauszuschätzen ist, ist
der Titel ohne Ansatz auszubringen
(Leertitel). Neben dem Ansatz für das
Haushaltsjahr und das Semester, für das
der Haushaltsplan gilt, sind auch der An-
satz des Vorjahres und das Ist-Ergebnis
des letzten abgeschlossenen Haushalts-
Jahres in den Haushaltsplan aufzuneh-
men.

(3) Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes
können Ansätze zu Titelgruppen (TGr.)
zusammengefasst werden, sofern zur
Erfüllung ähnlicher oder verwandter
Zwecke ein verwaltungsmässiger oder
sachlicher Zusammenhang angenommen
werden kann. Insbesondere werden die
TGr. 61 Hilfefond, TGr. 71 „Braun-
schweiger Modell" und TGr. 91 Sport-
referat gebildet.

§3

(1) Der Haushaltsplan muss alle im Haus-
haltsjahr/Semester zu erwartenden Ein-'
nahmen und voraussichtlich zu leistenden
Ausgaben enthalten und ist in Einnahme
und Ausgabe auszugleichen. In den
.Haushaltsplan dürfen nur die Ausgaben
eingestellt werden, die bei sparsamer und
wirtschaftlicher Verwaltung zur Erfüllung
der Aufgaben der Studierendenschaft
notwendig sind.
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(2) Die Einnahmen und Ausgaben.sind in vol-
ler Höhe und getrennt voneinander zu
veranschlagen. Die Einnahmen sind nach
dem Entstehyngsgrund, die Ausgaben
nach Zwecken getrennt anzusetzen und,
soweit erforderlich, zu erläutern. ;

(3) Für denselben Zweck sollen Ausgaben
nicht bei verschiedenen Titeln veran-
schlagt werden.

. §4

(1) Ausgabeütel können im Haushaltsplan für
gegenseitig oder einseitig deckungsfähig
erklärt werden, wenn ein verwaltungs-
massiger oder sachlicher Zusammenhang
besteht. Ausgaben, die ohne nähere An-
gaben des Verwendüngszwecks veran-
schlagt sind, dürfen nicht für gegenseitig
deckungsfähig erklärt werden.

(2) Im Haushaltsplan kann ferner bestimmt
werden, dass Einnahmen, die in sachli-
ehern Zusammenhang mit bestimmten
Ausgaben stehen, die betreffenden Aus-
gabeansätze erhöhen.

§5

Das Haushaltsjahr ist der Zeitraum vom 1.
April, bis zum 31. März des folgenden. Jahres.
Es wird bezeichnet nach dem Katenderjahr, in
dem es beginnt. Das Semester umfasst den
Zeitraum vom 1. April bis zum 30. September -
Sommersemester - oder vom 1. Oktober bis
zum 31. März des folgenden Jahres - Winter-
semester -.

§6
Ein voraussichtlicher Ist-Uberschuss des ab-
gelaufenen Haushaltsjahres ist in den folgen-
den Haushaltsplan als Einnahme, ein voraus-
sichtlicher Ist-Fehlbetrag als Ausgabe einzu-
stellen (vgl. auch § 21 Abs. 3).

§7

Änderungen des Haushaltsplans sind, soweit
es sich nicht um Fälle nach § 11 Abs. 2 Satz 1
handelt, nur durch Nachtragshaushalt möglich.
Die §§ 1 bis 6 sind entsprechend anzuwenden.

Abschnitt U
Ausführung des Haushaltsplans

§8
(1) Die Rnanzreferentin/der Finanzreferent

des AStA ist für die Wirtschaftsführung
verantwortlich und überwacht die Kassen-
führung. Im Rahmen einer straffen und
jederzeit übersichäichen Wirtschaftsfüh-
rung können mit Genehmigung des SP
Angehörige des AStA, Referentinnen/Re-
ferenten und Angestellte mit der Wahr-
nehmung einzelner Befugnisse schrifflich
beauftragt werden. .Die Finanzreferen-
tin/der Finanzreferenthat die von der Kas-
senverwalterin/dem Kassenverwatter vor-

, gelegten HaushaKsübersichten (Anlage 2)
gegenzuzeichnen (§ 19 Abs. 7).

(2) Hält die Rnanzreferentin/der Finanzrefe-
rent einen Beschluss des AStA oder des
SP für rechtswidrig oder durch dessen fi-
nanzielle Auswirkungen das Wohl der
Studierendenschaft für gefährdet, so
muss sie/er unverzüglich nachdem ihr/ihm
der Beschluss bekannt geworden ist, Ein-
Spruch einlegen. Der Beschluss ist dar-
aufhin vom AStA oder SP neu zu beraten.
Gegen den zweiten Beschluss besteht
kein Einspruchsrecht. Hält die Finanzrefe-
rentin/der Finanzreferent Jedoch auch
diesen Beschluss für rechtswidrig oder
durch seine finanziellen Auswirkungen
das Wohl der Studierendenschaft für ge-
fährdet, muss sie/er der Leitung der
Hochschule unverzüglich Kenntnis geben.

§9

(1) Einnahmen sind rechtzeitig und vollstän-
dig zu erheben. , .

(2) Ausgaben dürfen nur insoweit und nicht
eher geleistet werden, als sie zur wirt-
schaftlichen und sparsamen Verwaltung
erforderlich sind. Die Ausgabemittel sind
so zu bewirtschaften, dass sie zur Dek-
kung aller Ausgaben ausreichen, die un-
ter die einzelne Zweckbestimmung fallen.

(3) Deckungsfähige Ausgaben (§ 4) dürfen,
solange sie verfügbar sind, nach Mass-
gäbe des Deckungsvermerks zugunsten
einer anderen Ausgabe verwendet wer-
den.
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§10

Alle Einnahmen und Ausgaben sind mit ihrem
vollen Betrag bei dem hierfür vorgesehenen
Titel zu buchen. Lediglich die Rückzahlung
zuviel erhobener Einnahmen ist bei dem
Einnahmetitel und zuviel geleisteter Ausgaben
bei dem Ausgabetrtel abzusetzen, wenn sie in
demselben Haushattsjahr vorgenommen wird
und die Empfängerin/der Empfänger der
Uberzahlung die Beträge zurückzahlt

§11

(1) Ausgaben, die über den Ansatz eines
Titels Tiinausgehen oder die unter keine
Zweckbestimmung des Haushaltsplans
fallen, dürfen erst geleistet werden, nach-
dem das SP den Haushattsplan durch ei-
nen Nachtrag (§ 7) geändert hat.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Ausgaben, die zur
sparsamen Fortführung der Verwaltung
erforderlich sind, sofern die Mehrausga-
ben an anderer Stelle des Haushaltsplans
eingespart werden. Der AStA hat dem SP
hiervon unverzüglich, spätestens jedoch
rechtzeitig vor Ablauf des Haushaltsjahres
schriftlich Kenntnis zu geben. Bei Aufstel-
lung eines Nachtragsh^ushaltsplans ha-
ben diese Ausgaben Vorrang.

§12

Ausgaben dürfen nur zu dem im Haus-
haltsplan bezeichneten Zweck und nur bis
zum Ende dos Haushaltsjahres geleistet
werden. § 16 Abs. 6 bleibt-unberührt.

§13

Massnahmen der Studierendenschaft
(z.B. Erklärungen gegenüber Dritten), die
die Stüdierendenschaft zur Leistung von
Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren
verpflichten können, sind nur zulässig,
wenn das SP vorher mit Zweidrittelmehr-
heit zugestimmt hat. Dies gilt nicht für
Verpflichtungen im Rahmen der laufenden
Verwaltung, die ihrer Natur nach regel-
massig wiederkehren und deren finan-
zielle Auswirkung gering ist.

§14

(1) Kredite - mit Ausnahme von Kassenver-
stärkungskrediten - dürfen nicht aufge-
nommen werden.

(2) Kassenverstärkungskredite dürfen nur
aufgenommen werden, wenn in dem Be-
schluss über die Feststellung des Haus-
haltsplans der Höchstbetrag festgesetzt
ist Insoweit bedarf der Haushaltsptan der
.Genehmigung durch . die Leitung "der
Hochschule. ;'

(3) Bürgschaften oder Verpflichtungen in Ga- /
rantie- oder ähnlichen Verträgen dürfen
nicht übernommen werden.

§15
•<

(1) Der AStA ist berechügt, an Studierende
zinslose Darlehen gemäss der Hitfsfond-
Ordnung auszugeben.

(2) Vorschüsse und Darlehen sind ate Ausga-
ben, Darlehensrückzahlungen als Einnah-
men bei den entsprechenden Titeln, zu
buchen. Als Verwahrungen sind lediglich
zu Unrecht oder irrtümlich an die Studie-
rendenschaft gezahtte Beträge zu behan-
dein und abzuwickeln.

§16, \ ;

(1) Die Studierendenschaft ist zur Ansamm-
lung von Rücklagen verpflichtet Sie hat
eine Betriebsmittelrücklage und eine all-
gemeine Ausgleichsrücklage anzusam-
mein. Falls erforderlich, sind fernerhin Er-
neuerungsrücklagen sowie Erweiterungs-
rücklagen und Sonderräcklagen für
Zwecke, die aus anderen Mitteln nicht be-
stritten werden können, anzusammeln.

(2) Die Betriebsmittelrücklage muss eine ord-
nungsgemässe Kassenwirtschaft ohne In-
anspruchnahme von Krediten gewähriei-
sten und kurzfristig verfügbar sein. Sie be-
trägt mindestens 5 v.H„ höchstens jedoch
20 v. H. des Einnahmesolls nach dem
Durchschnitt ;der jeweils letzten fünf
Jahre. Die Einnahmen für das Semester-
ticket bleiben unberücksichtigt.

•(3) Die Ausgleichsrücklage soll verhindern,
dass allzu grosse Schwankungen in der
Haushaltsführung für mehrere Jahre auf-
treten, die sich aus der Zahl der Beitrags-
pflichtigen, und ihrer Leistungsfähigkeit er-
geben können.

(4) Für Vermögensgegenstände von grösse-
rem Wert, die nach Alter, Verbrauch oder
aus sonstigen Gründen jeweils ersetzt
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werden, müssen besondere Erneuerungs-
rücklagen angesammelt werden.

(5) Für Vermögensgegenstände, die nach
wachsendem Bedarf erweitert werden
müssen, sowie für besondere Vorhaben
sollen Erweiterungs- und Sonderrückla-.
gen angesammelt werden, wenn die Aus-
gaben aus Mitteln des Haushalts nicht
bestritten werden können.

(6) Das SP- legt jeweils eine Sonderrücklage
für den Hitfsfond (Titelgmppe 61), das
"Braunschweiger Modell" (Titelgruppe 71)
und das Sportreferat (Titelgruppe 91) an.
In diesen Sonderrücklagen werden die
vom Hilfsfond, dem Braunschweiger Mo-
dell und dem Sportreferat im laufenden
Haushaltsjahr nicht in Anspruch genom-
menen Mittel gesammelt Diese stehen
den entsprechenden Titelgruppen in den
folgenden Haushaltsjahren wieder zur
Verfügung (Ausnahme zu § 12).

(7) Das SP kann die Bildung einer Sonder-
rucklage für Rechtshitfeangelegenherten
beschliessen. Diese Rücklage dient der
Rnanzierung von Rechtsauskünffen und
Gerichtsverfahren, auch einzelner Studie-
render, die für die Gesamtheit der Studie-
renden von Bedeutung sind. Die Vergabe
von Geldern erfolgt gemass der Rechts-
hilfe-Ordnung,

(8) Der Gesamtbetrag der Rücklagen darf 50 .
v. H. des Einnahmesolls nach dem Durch-
schnitt der jeweils letzten fünf Jahre nfcht
übersteigen. Absatz 2 Satz 3 gilt entspre-
chend.

(9) Die Zuführungen zu Rücklagen und dis
Entnähme aus Rücklagen sind im Haus-
halt zu veranschlagen und rechnungsmä-
ssig nachzuweisen.

(10) Die Rücklagen sind so anzulegen, dass
ein Verlust ausgeschlossen erscheint, ein
angemessener Ertrag erzielt wird und die
Uquidität gewährleistet ist. Neben Spar-
kanten und Festgeldkonten kommen auch
die in § 83 Abs. 1 Nrn. 1 bis 5 des Sozial-
gesetzbuches IV/1 genannten Anlagefor-
men in Betracht. Die Zinsen sind im
Haushaltsplan zu veranschlagen und in
laufender Rechnung zu vereinnahmen.

§17

(1) Vermögensgegenstände dürfen nur er-
warben werden, soweit sie zur Erfüllung
der Aufgaben der Studierendenschaft in
absehbarer Zeit erforderlich sind.

(2) Vermögensgegenstände dürfen nur ver-
äussert werden, wenn sie zur Erfüllung
der Aufgaben der Studierendenschaft in
absehbarer Zeit nicht mehr benötigt wer-
den. Die Veräusserung ist nur zu ihrem
vollen Wert zulässig. Der volle Wert wird
durch den Preis bestimmt, der im ge-
wohnlichen Geschäftsverkehr nach der
Beschaffenheit des Gegenstandes bei ei-
ner Veräusserung zu erzielen wäre; dabei
sind alle Umstände, die den Preis beein-
flussen, nicht jedoch ungewöhnliche oder
persönliche Verhältnisse zu berücksichti-
gen. Ist ein Marktpreis feststellbar, bedarf
es keiner besonderen WertermitUung.
Ausnahmen von Satz. 2 bedürfen der
Einwilligung des SP.

(3) Für die Uberlassung der Nutzung eines
Vermögensgegenständes gilt Absatz -2
Sätze 1 und 2 entsprechend;

§18

Alle Geräte und Ausstattungsgegenstände im
Anschaffungswert von mehr als 200 DM,
Druckschriften und Software im Anschaffungs-
wert von mehr als 150 DM (Anhänge 1 und 2
zu Anlage 4) sowie eventuell vorhandene
Fahrzeuge und Grundstücke sind in Bestands-
Verzeichnissen nachzuweisen.

Abschnitt III
Zahlungen, Buchführung
und Rechnungslegung

§19

(1) Zahlungen dürfen nur von der Kassenver-
. walterin/dem Kassenverwalter und nur

aufgrund schriftlicher Anordnung (Kas-
senanordnung) - Anlage 3 -, die von der
Finanzreferentin/dem Finanzreferenten
oder einer anderen anordnungsbefugten
Persort zu unterschreiben ist, angenom-
men oder geleistet werden. Entsprechen-
des gilt für Umbuchungen.

(2) Anordnungsbefugte Personen sind neben
der Finanzreferentin/dem Finanzreferen-
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ten in deren/dessen Abwesenheit oder bei
Anordnungen gemäss Abs. 3, Satz 1 auch
die weiteren AStA-Vorstandsmitglieder.
Diese können keine den Anordnungen
der Rnanzreferentin/des Rnanzreferenten
widersprüchlichen Anordnungen erlassen.

i' -

(3) Die anördnungsbefugten Personen dürfen
Kassenanordnungen in Angelegenheiten,
die ihre eigene Person betreffen, nicht un-
terschreiben. Die anordnungsbefugten
Personen dürfen in der Kassenanordnung
nicht zugleich die rechnerische Richtigkeit
(§20) bescheinigen.

(4) Einzahlungen, die, durch Übergabe von
Zahlungsmitteln entrichtet werden, sind
auch dann anzunehmen, wenn keine
schriftliche Anordnung nach Absatz 1
Satz 1 vorliegt. Die-Anordnung ist in die-
sam Fall nachträglich zu erteilen. Das
gleiche gilt auch für die Überweisung von
Zahlungsmitteln im Girowege.

(5) Mit der Unterschrift der Kassenanordnung
übernimmt die oder der Anördnungsbe-

' fügte die Verantwortung dafür, dass
l • .' . • '. . • . • .

a) in Ihr keine offensichtlich erkennbaren
Fehler enthalten sind,

b) die Bescheinigungen der sachlichen
und rechnerischen Richtigkeit von den
dazu befugten Personen abgegeben
worden sind und

c) bei Ausgaben Haushaltsmittel in der
^ vorgesehenen Höhe zur Verfügung

stehen und bei dem angegebenen Ti-
tel ausgezahlt werden dürfen.

(6) Der AStA bestellt die Kassenverwalte-
rin/den Kassenverwalter und gleichzeitig
deren oder dessen Stellvertrete-

. rjn/Stettvertreter nach vorheriger Zustim-
mung des SP. Die Rnanzreferentin/der
Finanzreferent und die zur Mitun-ter-
Zeichnung bestellte Person dürfen an
Zahlungen und Buchungen nicht beteiligt
sein. Die Kassenverwalterin/der Kassen-
Verwalter hat der Rnanzreferentin/dem
Rnanzreferenten monatliche Haus-
haltsübersichten (Anlage 2) vorzulegen (§
8 Abs. 1).

(7) Alle Einnahmen und Ausgaben sind zu-
belegen. Jede Kassenanordnung (Anlage
3) muss mit den angefügten Unterlagen
Zweck und Anlass einer Zahlung begrün-

den und eine Prüfung ohne Rückfragen
ermöglichen.

(8) Ober jede Bareinzahlung hat die Kassen-
vemalterin/der Kassenverwalter der Ein-
zahlerin/dem Einzahler, eine Quittung zu
erteilen, über jede Barauszahlung von der
Empfängerin/dem Empfänger eine Quit-
tung zu verlangen. Für BnzaWungsqu'rt-
hingen sind fortlaufend numerierte Quit-
tungsblöcke zu venvenden; die Durch-
Schriften der Quittungen bleiben in den
Blöcken.

(9) Die Rechnungsbelege sind fortlaufend zu
numerieren und zu ordnen.

§20

(1) Alle .eine Bnnahme oder Ausgabe be-
gründenden Teile eines Rechnungsbe-
legs bedürfen der sachlichen und rechne-
rischen Feststellung.

(2) Zur Feststellung der sachlichen und rech-
• nerischen Richtigkeit sind. die Personen

(Finanzreferentin/Rnanzreferent, AStA-
Vorstandsmitglieder und Angestellte) ,be-
fugt die alle Sachverhalte, deren Richtig-
keit sie zu bescheinigen haben, überblik-
ken und beurteilen können. Das SP kann
während der Amtsperiode des AStA auch
anderen Mitgliedern der Verfassten Stu-
dierendenschaft die Befugnis zur Feststel-
lung schriftlich übertragen. Die rechneri-
sehe Feststellung auf Kassenanordnun-
gen darf nicht von Personen vorgenom-
men werden, die die Zahlung angeordnet
haben (§ 19 Abs. 3). Mit der rechneri-
sehen Feststellung kann auch eine im
Angestelltenverhältnis beschäftigte Per-
son beauftragt werden, die nicht zugleich
mit der Kassenverwaltung (§ 19 Abs. 6)
betraut sein darf. § 19 Abs. 3 gilt entspre-
chend. -

(3) Mit der Bescheinigung der sachlichen
Richtigkeit bestätigt die Feststellerin/der
Feststeller, dass

a) die in der Kassenanordnung (§ 19
Abs. 1) und ihren Anlagen enthaltenen
Angaben richtig sind, soweit deren
Richtigkeit nicht von der Feststelle-
rin/dem Feststeller der rechnenschen
Richtigkeit (Absatz 4) zu bescheinigen
ist,
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b) nach den bestehenden Bestimmungen
und den Grundsätzen der Wirtschaft-
lichkeit Verfahren worden ist,

c) die Lieferung und Leistung sowohl als.
solche als auch hinsichtlich der Art ih-
rer Ausführung geboten war und ent-
sprechend der zugrunde liegenden
Vereinbarung sachgemäss und voll-
ständig ausgeführt worden ist,

d) Abschlagszahlungen, Vorauszahlun-
gen, ggf. Pfändungen und Abtretungen
vollständig und richtig berücksichtigt,
worden sind. Liegt der Bnhahme oder
Ausgabe ein Vertrag oder eine son- .
stige Massnahme zugrunde, ,so er-
streckt sich die Bescheinigung auch
auf den Inhalt des Vertrages oder der
Massnahme.

(4) Mit der Bescheinigung der rechnerischen
Richtigkeit bestätigt die Feststellerin/der
Feststeller, dass alle. auf eine Berechnung
sich gründenden Angaben in der Kassen-
anordnung und ihren Anlagen richtig sind.
Die Feststellung erstreckt sich auch auf
die Richtigkeit der den Bereöhnungen zu- -
grundeliegenden Ansätze nach den Be-
rechriungsunteriagen (Bestimmungen,
Verträge, Tarife).

(5) Die Feststellungsvermerke lauten
"Sachlich richtig1' bei sachlicher Feststel-
lung, "Rechnerfsch richtig" bei der rech-
nerischen Feststellung oder "Rechnerisch '
richtig mit.... DM .. Pf, wenn die Schluss-
zahlen geändert worden sind. Werden die
sachliche und die rechnerische Feststel-
lung von derselben Person gleichzeitig
vorgenommen, so lautet die Feststellung
"Sachlich und rechnerisch richtig (mit .:..
DM ..R)":

§21
/

(1) Über alle Zahlungen ist sowohl nach der
Zeitfolge als auch nach der im Haushalts-
plan vorgesehenen Ordnung Buch zu füh-
ren. Die Buchungen nach der Zeitfolge
müssen mindestens wöchentlich vorge-
nommen werden.

(2) Alle Zahlungen sind für das Haushaltsjahr
und innerhalb des Haushaltsjahres für
das Semester zu buchen, in dem sie ein-
gegangen oder geleistet worden sind. Ab-
weichend davon sind Semesterbeiträge
für das Haushaltsjahr/Semester zu bu-

chen, für das sie bestimmt sind. Die Kas-
senbücher werden jeweils am lebten Tag
des Haushaltsjahres und Semesters ab-
geschlossen.

(3) Bleibt am Ende des Haushattsjahres der
Gesamtbetrag der Einnahmen hinter dem
Gesamtbetrag der Ausgaben zurück, so
ist der Fehlbetrag im nächsten HaushaKs-
Jahr als Ausgabe vorzutragen. Bn Bn-
nahmeüberschuss ist im nächsten Haus-
hattsjahr als Einnahme zu buchen (siehe
auch § 6).

§22

(1) Der Zahlungsverkehr wird über eine Bar-
geldkasse und ein Girokonto abgewickelt
Soweit erforderlich, können mit Einwilli-
gung der FInanzreferentin/des Finanzrefe-
renten weitere Bargeldkassen eingerichtet
werden. ~

(2) Das Bargeld darf nicht den Betrag über-
steigen, deran den. nächsten fünf Tagen
für die voraussichtlich zu leistenden Aus-
gaben oder als Wechselgeld erforderlich
ist.

(3) Übersteigt das Guthaben auf dem Giro-
Konto den für die taufende Haushaltsfüh-
rüng erforderlichen Mittelbedarf um
40.000 DM, ist der übersteigende Befrag
der Betriebsmittelrücklage (§ 16 Abs. 2)
zuzuführen.

(4) Soweit von der Studierendenschaft ei-
gene Verkaufseinrjchtungen (Kopierzen-
tren, Lehrmittelverkaufestände u. ä.) be-
trieben werden, können für die Annahme
von Bareinzahlungen mit Einwilligung der
Finanzreferenän/des Finanzreferen-ten
besondere Geldannahmestellen ein-ge-
richtet werden. Die vom AStA mit der
Verwaltung der Geldannahmestelte be-
auftragte Person darf Einzahlungen an-
nehmen, ohne dass hierfür Annahmean-
Ordnungen vorliegen; sie hat eine An-
schreibeliste zu führen, in die die Einzah-
lungen und ggf. die Auszahlungen sofort
einzeln einzutragen sind. Die verein-
nahmten Beträge sind regelmässig, min-
destens jedoch einmal in jedem Monat,
auf das Girokonto einzuzahlen oder der
Bargeldkasse des ASV\ zuzuführen.

(5) Das Bargeld, die Überweisungs- und
Scheckhefte, die Sparbücher und die an-
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(6)

(7)

deren Dokumente über die Geldanlagen
der Studierendenschaft sind von der Kas-
senverwatterin/dem Kassenverwalter un-
ter Verschluss zu halten.

Ober die Konten bei Geldanstalten darf
die Kassenverwalterin/der Kässenverwal-
ter nur gemeinsam m'rt einer weiteren vom
SP zu bestimmenden unterschriftsbe-
rechtigten Person verfügen.

Der Kassenbestand ist mindestens einmal
monatlich zu ermitteln (Kassenbestands-
aufnähme) und dem Kassensollbestand
gesenüberzustellen (Anlage 2). Es ist er-
sichtlich zu machen, wie sich der Kas-
senbestand aus Zahlungsmitteln und Gut-
haben auf Girokonto und Sparbuch und in
anderen Geldanlagen (z.B. festverzinsli-
chen Schuldverschreibungen) zusam-
mensetzt. Der Kassensollbestand ist der
Unterschiedsbetrag zwischen den ge-
buchten Gesamteinnahmen und Gesamt-
ausgaben. :; .

(8) Belege, Kassenbücher, Kontoauszüge
und Quittungsblöcke sind nach Abschluss
des Haushaltsjahres sieben Jahre lang si-
eher aufzubewahren.

§23

Innerhalb eines Monats nach Ende des
Sommersemesters stellt der AStA die Som-
mersemesterrechnüng und innerhalb eines
Monats nach Ende. des Haushaltsjahres die
Wintersemester- und Jahresrechnung auf. Sie
besteht aus einer Gegenüberstellung der Ist-
Einnahmen und der Ist-Ausgaben im Seme-
ster/Haushaltsjahr nach der im Haushaltsplan
vorgesehenen Ordnung und der Ansätze des
Haushaltsplans einschliesslich etwaiger Nach-
tragshaushalte. Ferner sind der Gesamtbetrag
der Ist-Einnahmen und der Ist-Ausgaben sowie
der kässenmässige Uberschuss oder Fehlbe-
trag auszuweisen (Anlage 2). Wesentliche Ab-
weichungen vom Haushaltsptan sind bei Mehr-
ausgaben und Mindereinnahmen zu begrün-
den. Ausserdem ist ein Vermögensverzeichnis
(Anlage 4) beizufügen.

Abschnitt IV
Organe der Fachschaften

§24 '

(1) Die Organe der Fachschaften verwalten
die ihnen vom Studierendenparlament
gemäss § 32 Abs. 2 der Satzung der
Studierendenschaft der TU Braunschweig
bewilligten Mittel selbst. Der Fachschafts-
rat bzw. Fachrat ist gemäss § 23 Abs. 7

.- Nr. 3 bzw. § 27. Abs. 4 der Satzung der
Studierendenschaft der TU Braunschweig
dem Studierendenparlament für die sach-
gemässe Verwendung der Mittet Rechen-
schaft schuldig.

(2) Jedes Organ der Fachschaften, das Geld-
mittel zugewiesen bekommt, hat ein Kas-
senbuch zu führen. Die Bestimmungen
dieser Rnanzordnung sind hinsichtlich der
Kontenführung, des Zahlungsnachweises
und der Rechnungslegung sinngemäss
anzuwenden. ' '

Abschnitt V
Rechnungsprüfung und Entlastung

§25

(1) Die Jahres- bzw. die Semesterrechnung
(§ 23) prüfen zwei Prüferinnen/Prüfer. Die
Prüfung soll innerhalb von drei Monaten
nach Ende des Haushaltsjahres/Seme-
sters abgeschlossen sein.

(2) Dieselben Prüferinnen/Prüfer nehmen
ausserdem mindestens einmal im Jahr ei-
ne unvermutete Kassenprüfung vor.

(3) Die Prüfungen erstrecken sich auf die
Einhaltung der für die Haushalts- und
Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften
und Grundsätze, insbesondere darauf, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten worden
ist, . . .•

2. die Einnahmen und Ausgaben begrün-
det und belegt und die Jahres- bzw.
Semesterabrechnung, der Jahres-
bzw. Semesterkassenabschluss und
das Vermögensverzeichnis ordnungs-
gemäss aufgestellt sind,

3. wirtschaftlich und sparsam verfahren
worden ist und . ; .

4. die Aufgabe mit geringerem Personal-
und Sachaufwand oder auf andere
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Weise wirksamer erfüllt werden kann,
insbesondere, ob Einrichtungen unter-
halten oder Stellen aufrechterhalten
werden, die eingeschränkt .werden
oder entfallen können.. .

(4) Die Prüferinnen/Prüfer, die im laufenden
und in dem zu prüfenden Haushatts-
jahr/Semester nicht AStA-Vorstandsm'rt-
glied oder Finanzreferentin/Rnanzreferent

.sein dürfen, werden zu Beginn jedes Se-
mesters vom SP berufen. Sie erstatten
über ihre Prüfungen schriftlichen Bericht.
Der AStA-Vorstand kann dazu Stellung
nehmen. .

§26

(1) Die Enüastung erteilt das SP auf Grund
der Berichte der Prüferinnen/Prüfer und
der Empfehlung des Haushattsausschus-
ses.

(2) Der Enüastungsbeschluss ist.m'rt der Jah-
res- bzw. Semesterrechnung und den Be-
richten der Prüferinnen/Prüfer :sowie der
Empfehlung des Haushattsausschusses
und ggf. der Stellungnahme des.AStA-
Vorstandes der Leihing der Hochschule
mitzuteilen.

Abschnitt VI
Sonstiges

§27

Die Rechtsverhältnisse der Angestellten sowie
Arbeiterinnen/Arbeiter der Studierendenschaft
bestimmen sich nach den. für Landesbedien-
stete geltenden tariflichen Regelungen.

Abschnitt VII
Inkrafttreten

§28

Diese Finanzordnung tritt am ......... in Kraft.



Anlage 1 - Haushaltsplan

Haushaltsplan der Studierendenschaft der TU Braunschweig
Haushaltsjahr (01.04. bis 31.03. )
Sommer-/Wintersemester

annahmen .............. DM

Ausgaben ................ DM

Grundlage für die Aufstellung ist die Rnanzordnung der Studierendsnschaft der TU Braunschweig vom

Tltelgruppe 01: allgemeiner Haushalt

Einnahmen:

7lte1
.111.01

.119.01

.121.01

125.01
126.01
127.01
1,28.01

129.01
132.01
162.01
351,01
352,01
353.01
354.01
361.01

Zweckbestlmmung •
Studentische Beiträge
Porto/Telefon' ' - ,

Offsetdruck . .

Fotokopten . •

Broschurenverkaüf
Internationaler Studl Ausweis
Veranstaltungen AStA
sonstige Einnahmen
Büromaterlal
ansen/Steuerrückzahlungen
Entnähme Ausglelchsrücklage
Entnähme Betrlebsmlttelrücklage
Entnähme Investltlonsrücklage
Entnähme Rechtshllferucklage
Überschuß aus dem Vorjahr
Summe

Abschluss H..... Ansatz H.... Ansatz H .... Ansatz SoSe.....

Autgaben:

"rite

411.01
4,12.01
421,01
422.01

• .422,0;

425.01
425.0;
427.01
511.01
512,01
513.01
515.01
516.01
517.01
518.01
518.02
518.03
522.01
527.01
529,01
536.01
^43.01
545.01
546.01
617,01
617,02
617.02
617.04
647,02
657,01
657.02
684.01
812.01
911.01
912,01
913.01
914.01
961.01

hveckbestlmmuna
'artameotspräsldlum • ' ,

3GWA .
^StA-VorsltzendeR
:fnanzrefer9ntln
f.: weitere Referentlnnen '

Sekretärin •
Sruckerelmltarbelterln
\ushllfen
iüromaterlal
iücher etc. Elgenbedart
'orto/Telefon
Wartung
iroschüren etc. zum Verkauf

ntemationaler Studl Ausweis .
otokoplerer
3ffsetdruck .
^lete Druckmaschinen
:remddruck
(elsakosten AStA
/ertügungsmlttel
/erfahrsnskosten
/erslcherungen , .

/eranstaltungen AStA
onstlge Ausgaben
\l(tlvltäten(onds ,
iachaufwandAusländerlnnenreferat
\G Frauenblbllothek
f.: weitere Arbeltsgemelnschaften
lelträge LAK - LandesAstenKonferenz
lundesfachtagungen und Pro|ektberelch6
'rauenprojekte . •

.okale Pro|ekte • '

rwestltionen
:uführung Ausglelchsrücklage
:u(ührung Betrlebsmittelrückiage
:uführung Investitlonsrücklage
:uführung Rechtshllferücklage
ehlbetrag aus dem Vorlahr
;umme

Abschluss H ... Ansatz H... Ansatz H...

\

Ansatz SoSe....
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Anlage 1 - Haushaltsplan

Titelgruppe 61: Hilfrfond-Haushalt

Einnahmen:

Titel
Tn.öT
129.61
182.61
350.61
361.61

Zweckbestimmung
HIFo-Beiträge
sonstige Einnahmen
Darlehen Rückzahlung
Entnähme Rücklagen.
Überschuß aus dem Vorjahr
Summe

AbschlussH ..... Ansäte H..... Ansatz H..... Ansatz SoSe.....

Auigaben:

Titel
-546.61

863.61
910.61
961.61

Zweckbestlmmung _^
sonstige Ausgaben
Därtehen/Stlpendten .
Zuführung Rucklagen . '
Fehlbetrag aus dem Vor|ahr '
Summe

Abschluss H..... Ansatz H ..... Ansatz H..... Ansatz SoSe.....

TItelgruppe 71: Braunschwelger Modell

Einnahmen:

Titel
m.71
n 2.7.1
129.71
350.7.1

361:71

Zweckbestlmmung
Beltrag& BS-Modell
Beiträge Semestertlcket - .
sonst. Einnahmen
Entnahms RücMagen
Überschuß aus dem Vöflahr
Summe

Abschluss H..... Ansatz H..... Ansatz H..... Ansatz sose.....

Auigaben:

- Titel

, 422.71

425.71
. . 518.71

617.7T
671.71

• 910.71

961.71

Zweckbestlmmung
Referate ...

Perso na) kosten : . .
Miete Selbsthllfewerkstatt' - .'

Sachaufwand • i

BVAG.-Semestertlcket
ajfuhrun.g Rücklagen
:ehlbetrag aus dem Vor|ahr
Summe

Abschluss H ..... Ansatz H..... Ansatz H..... Ansatz SoSe...^

Tltelgruppe 91: Sporthaushalt

Einnahmen:

Titel
111.91

129.91

350.91

356.91
361.91

Zweckbestlmmung '

Studentische Beiträge .

Sonstige Ennahmen
Entnähme Rücklagen
Entnähme Kaskofond ,
Überschuß aus dem Von'ahr

Summe

Abschluss H ..... Ansatz H..... Ansatz H..... Ansatz SoSe.....

Autgaben:

Titel
422.91
817.9-1

910.91

916.91

981.91

Zwectoestlmmung
Auhvandsentschädigungen
Sachaufwand.'

Zuführung Rücklagen
Zuführung Kaskofond
Fehlbefrag aus dem Vorjahr
Summe

Abschluss H ..... Ansatz H ..... Ansatz H..... Ansäte SöSe.....
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Anlage l - Haushaltspfan

Zusatzoeschlus$e:

Der Ubefschuß bzw, Fehlbetrag aus dem Sommefsemestgis eines Haushaltsjahfes wird Im Ansatz des anschl. Wlntersemesters ausgeglichen,

um In den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Nachtrags (ur den Gesamthaushalt ohne Ubeischuß bzw. Fehlbgtrag aufnjstellen.

Deckungsfählgkelh

Folgende TItelgruppen werden für jeweils gegenseitig deckungstählg erklärt: . •

617.03bls617.31 , Arbeltsgemelnschaften - •

511:01 bis 515.01, 529.01, 536.01,543.01 Mittel zur Elgenverwaltung

518.01,518.02 und 522,01

:6T7.01,657.01 und 657,02

Möglichkeit höherer Ausgaben:
Höhere Einnahmen Im Titel

Fötokopleren und Drucken

Aktivitäten der Fachschaften und Pfo)ektberelche

lermögllchen entsprechend höhere Ausgaben Im Titel
111.91
m.6i

182.61
111.81
121.01
125.0.1

126,01
127,01
128.01
129,71
132,01
129.91

studentische Beiträge
HiFo-Beltrage

• HIFo-Dariehen Ruckzahlung
Beiträge Semestertlcket
Offsetdruck
Kopien
Broschüren
Internationaler Studl-Auswels
Veranstaltungen AStA
sonst. Einnahmen BS-Modell
Büromaterial
Sonstige Einnahmen

M7.9) ADH-Beiträge .
363.61 Darlehen
363.61 Dartehen . • -

571.7.1 BVAG-Semesterttetot
518.020ffsetdruck
>18.01 Koplerer
»16.01 Broschüren
>17.01 Internationaler Studl-Auswels
i45.01 Veranstaltungen AStA
>17.71 Sachaulwänd BS-Modell
>11.01 Büromaterlal
il 7.91 Sochaufwand -

Aufgestellt vom ASf^der TU Brdunschwelg am
. ' für den AStA-Vorstand ' Flnanzreferent/-in

Geprüft und Im Haushaltsäusschuss beraten a . . —;———-———-—— . .

für den Haushaltsausschuss

Angenommen gemäss Beschtuss des SP am .........-....„....—.-—.....

für das Präsldlum
Hochschullntern bekanntgemacht durch Aushang am '

r"
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Anlage 3 - Kassenanordnung

(Sl^pe/}

Auszahlungs-

Annahme-

angeordnet

sachlich richtig

rechnerisch richtig

Betrag

Datum

Anordnung

Titel

»Anlage 2

^onaüiche Haushaltsübersicht (gleichzaiüg KassenbesUndsnachweis)

Titel

Einnahmen

Haushaltsansatz
DM

Nachträge
- Zugang — Abgang

Endgültiges Haushaltssoll
DM

fst-Eümahmc bü
iinschließlich Monat ...........199.

Einnahmen • • •

abzüglich Ausgäben
Buchbestand*' . ..................

Bargeld
Schecks l Wert l
Girokonto '

Sparbuch
{Guthaben ohne Rücklagen)

Kassenbestand")

Festgestellt: Sachlich richtig:

•l Buch- und Kdssenbestand müssen identisch sein.



Tilel

s

Ausgaben

Haushaltsansatz
DM

Nachträge
-<- Zugang/- Abgang

Endgültiges Haushaltssoll
DM

Isl-Ausgabe bis
•inschlie&lich Monat ...........199

<



Anlage 4 - Jahresrechrung

Jahres-(Semester-)abschluss der Studierendenschaft der TU Braunschweig
Haushaltsjahr (01.04. bis 31.03. )
Sommer-/Wintersemester

Bnnahmen........,..,-- DM

Ausgaben..........,..,- DM

Grundlage für die Aufstellung ist die Rnanzordnung der Stidierendenschaft der TU Braunschweig vom '

ROcklaaanbllam
Ausglelchsrucklags .

Betriebsmlttelrücklage -

\ - .

tnvestltlonsrücklage

Rechtshlllerücklage

Hllfstondrücklaga

Rücklage zum Braunschwelger Modell

Rucklqge zum Sporthaushalt

Kaskofond zum Sporthaushalt

Haushalt....

Zuführung/Entnahme
neuer Stand

Haushält....

Zuführung/Entnahme
neuer Stand

Haushalt,..,
Zuführung/Entnahme

neuer Stand

Haushalt...,
Zuführung/Entnahme

neuer Stand

Haußhalt....
Zulührung/Entnahme

neuer Stand

Haushalt,... .

Zufuhrung/Entnahme
.neuer Stand

Haushält..-..

Zufühfung/Entnahms ;
neuer Stand ,' •

Haushalt....
Zuführung/Entnahme ' -

neuer Stand .

DM
DM

DM
DM

DM
DM

DM
DM

DM
DM

DM
DM

DM
DM

DM
DM

-DM

~DM

DM

'DM

DM

DM

"DM"

-ÖM

Zwlschensumme Rücklagan

Überschuß bzw. Fehlbetrag allgemein
Überschuß bzw. Fehlbetrag Hllfsfond
Überschuß bzw. Fehlbetrag BS Modell
Überschuß bzw. Fehlbetrag Sport

DM

DM
DM
DM
DM

Zwlschensummo Uberschüssff bzw. Fehlbeträge

7. Rat» Betträag für das tolaando Semwter
DM 12,70 Semssterbelträge allgemeiner Haushalt Anzahl Beiträge
DM 3,00 Ssmesteibeiträgs Hlllsfond Anzahl Beiträge
DM 3,90 Semssterbetträge Braunschweiger Modell Anzahl Beiträge
DM 43,00 Beiträge Semesterkarte Anzahl Beiträge
DM 2,50 Semesterbelträgs.Sporthaushalt TU-Studls Anzahl Beiträge
DM L50 Semesterbelträge Sporthaushalt HBK-Studls Anzahl Beiträge

DM

DM
DM
DM
DM
DM
DM

Zwlschen$umine bereits erhattane Swestertjelträg»

rachnaifscher Kassen$fandam __ ;

DM

DM

tatsächllchar Kassenstand am
Kasse
Bank
Hllfsfond
Festgeldkonten

DM
DM
DM:

DM

Summ®

DIHerem lachnertschw / tatsächlicher Kassensfand

~DM~

DM
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Anlage 4 - Jahresrechnung

Jahres-(Semester-)abschluss der Studierendenschaft der TU Braunschweig
Haushaltsjahr (01.04. bis 31.03. )
Sommer-/Wintersemester

Gnnahmen............. DM

•Ausgaben ...............DM

Grundlage für die Aufstellung ist die Fnanzordnung dar Studierendenschaft der TU Braunschweig vom

TItelgruppe 01: allgemeiner Haushalt

Einnahmen:

"nfei Zwecküsstlmmung Ansatz H. 1. Nachfraq l 2. Nachfrag | Abschluss H
TTT.61
119.01

.121.01

. 125.01

.126,01

127.01
128.01
129.01
132.01

.162.01

351.01
352.01
353.01
354.01
361.01

[Studentische Beiträge
IPorto/Telefon
[Offsetdnjck
|Fotokoplen
IBroschOrenverkauf
llnterriatlonaler Studl Ausweis -
IVeranstaüungen AStA
Isonstlge Einnahmen
Büromateriat
ansen/Steuerruckzahlungen
Entnähme Ausgletohsrücklage
Entnähme BetrlebsmlttelrOcklage
Entnähme. Investttlönsrüc.klage
Entnähme RechtshllferücUage
Überschuß aus dem Vorjahr
Summe

Aufgaben:

"Tite

411.0
412.Q:

. 421,0

422.0
422.0;
426.0
425,0:

. 427,0

511.0
512.0
513,0'

515,0'

516.01
517,01
518.01
518.0:
518.CK
522,01

, 527.01

529.01
536.01
543.01
545.01
54A.01
617,01
617.0;
617.0;
617.0^
647.0;
657,01
657,02
684.01
812.01
911,01
912.01
913.01
914.01
961.01

?weckbestlmmunfl ,
'artamentspräsldlum
]GWA . ••. .

i\StA-VorsltzendeR
:lnanzrefer9ntln '. -

^„weitere Referentlnnen •

Sekretärin
^ructorelnnltärbelterln •
\ushltfen -
iüromaterlal
iücher etc. Elgenbedarf
'orto/Telefon.
iVartung
)roschüren etc. zum Verkauf
nternatlonaler Sludl Ausweis
:otokoplerer
Sffsetdruck
ullete Druckmaschlnen . '

Temddruck
ielsakosten AStA
/erfügungsmlttel
/erfahrenskosten
/erstoheiungen
/eranstaltungen AStA
onstlge Ausgaben
\ktlvltätenfonds
iachaufwand Ausländeflnnenreferqt
^G Frauenblbllothek
f.: weitere Afbeltsgemelnschaften
lelträge LAK -LandesAstenKonferenz
lundesfachtagyngen und Pröjektberelche
rau9npro|9kte • •

okala Projekte
westltlonen
:u(ührung AusglelchsrücMage :
üführung Betrlebsmlttelrücklage
üführung InvestltlonsrücMage
üführung RecWshllferücklage
ehlbetrag aus dem Vor|ahr
umme

Ansatz H...

l .. . . ^

I.Nachtra 2. Nachfra Abschluss H....
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Anlage 4 - JahtesfBchnung

Tltelgruppe 61: Hllfsfond-Haushalt

Einnahmen:

Titelt
UT6T1
129.611
182,611
350.611
361.61]

Zweckbestlmmung
HIFo-Beiträge
sonstige Einnahmen
Darlehen Rucjuahlung
Entn, Rücldagen • •

Überschuß aus dem Vor|ahr _• • .

Summa

Autgaben:

"riteil
546,61]
863.611
910,611
961.61]

Zweckbestlmmüng __
sonstige Ausgaben
Dariehen/Stlpendten • 'i . .•'

Zuführung Rücklagen . —
Fehlbetrag aus dem Vorjahr
Summe

Ansatz H.....

Ansatz H.....

1. Nachtrag

1. Nachtrag

2. Nachtrag | Abschluss H .....

2. Nachtrag | Abschhiss H..„.

Tltelgruppe 71: Braunschweiger Modell

Eli-inahmer

Ttel
n 1.71
112,71
129.71
350.71
361,71

l

Zweckbestlmmung
Beiträge BS-Modell
Beiträge Semestertlcket
ionsf. Einnahmen
Entnähme Rucklagen
Überschuß aus dam Vorjahr
Summe .

Ansatz H...,.

\

1. Nachtrag 2. Nachtrag Abschluss H.....

Autgaben:

—Titel
"4227T
425,71
518,71
617.71
671.71
910.71
961.71

Zweckbestlmmung
Referate-, . •
Personalkosten ••
Miete Selbsthllfawerkstatt - • • . .• .
Sachaufwand • • . ••'

BVAG-Ssmestertteket.
Zuführyng Rücklagen
Fghlbetrag'aus dem Vorlahr
summe

-..

Ansatz H..... 1. Nachtrag 2. Nachtrag Abschluss H.....

irreigruppe yi: apormausnaiT

Einnahmen:

"Tif^i
Tn.91
129,91
350.91
356.91
381.91

T

Zweckbestlmmung
Stidentische Beifräge
Sonstige annahmen
Entnähme Rücklagen
Entnähme Kaskotond
UbersctiuB aus dem Vorjahr
Summe

Ansatz H...., I.Nachfrag 2. Nachtrag Abschtuss H .....

Autgaben:

-F^

422.91
617.91
910.91
916.91
961.91

ZwecUoestlmmung
<Ku(wandsent3chädigungen
Sachaufwand
Zuführung Rucklagen
Zuführung Kaskofond' , ...

Fehlbetrag aus dem Vorjahr
Summe

Ansatz H..... 1. Nachfrag 2. Nachtrag Abschluss H.....

Seite 3 von 4



Anlage 4 - Jahrearechnung

Zusatzbeschlüsse:

De( Übeischuß bzw. Fehlbetrag aus dem Sommersemesteis eines Haushaltsjahres wird im Ansatz des anschl. Wintefssmesters ausgeglichen.

um in den Elnnahmerrund Ausgaben ausgeglichene Nachträge (ü( den Gesamthaushalt ohna Ubeischuß bzw. Fehlbetrag aufzustellen.

Deckungstählgkelk
Folgende Tltelgruppen werden für jeweils gegenseitig deckungsfählg erklärt: .
421.01 bis 421.06 • . AStA-Vorstand

617.03bls617.31 . . Afbeltsgemelnschaften
511,01 bis 515.01, 529.01, 536.01,543.01 . Mittel zur Hgenverwdltung
518,01,518.02 und 522.01 Fotokopleren und Drucken
617.01,657.01 und 657,02 Aktivitäten der Fachschaften und ProloMberetehs

Möglichkeit hohem Ausgaben:
Höhere Einnahmen Im Titel • -

1 U .91 studentische Beiträge
1U,61.HIFo-Belträg9 . . •

182,61 HIFp-Dariehen Rückzahlung .
111.81 Beiträge Semestertlcket
121,01 Offsetdruck
125.01 Kopien'
126.01 Broschüren ,

127.01 Internationaler Studl-Auswels
128.01 Veranstaltungen AStA
129.71 sonst. Einnahmen BS-Modell
132.01. Büromateriat . .

129.91 Sonstige Einnahmen

eimögllchen entsprechend höhere Ausgi
647.91 ADH-Beiträge
863,61 Darlehen
B63.61 Darlehen
S71.71 BVAG-Semestertlcket
518.020f(sefdruck
518.01 Kopierer
516,01 Broschüren
517.01 Internationaler Studl-Auswels
S45.01 Veranstaltungen AStA
517.71 Sachaulwahd BS-Modell
511.01 Büromaterlal
517.91 Sachaufwand

Zusatzbeschlösse:

111,81
121,01
125.01
126.01-

127.01
128.01
129.71
132.01
129.91

Beitrags Semestertlcket
. Offsetdruck

Kopien
Broschüren v - .

Internationaler Studt-Auswels
Veranstaltungen AStA
sonst. Einnahmen BS-Modell

, Büromaterial .

; Sonstige Einnahmen

S71.71 8VAG - Semestertlcket
518.020f(setdruck
518.01 Koplerer
516.01 Broschüfen
517.01 InternationalerStudl-Aüswels
545,01 Veranstaltungen AStA
S17.71 Sachaufwand BS-Modell
511.01 Büromaterial ' .
S17.91 Sachaufwand

Aufgestellt vom AStA der TU Braunschwelgam ——————————— .„...—.— —.-...

für den AStA-Vorstand Finanzreferent/-in

Geprüft und im Haushaltsausschuss beraten a
für den Haushaltsausschuss

Angenommen gemäss Beschluss des SP am ..—.-...—...-.——..-.—..-

für das Präsldlum
Hochschulintern bekanntgemacht durch Aushang am
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ASiA der Uni/FH

Anhang l
zuAnüge-4

Verzeichnis der Geräte und AusstaltungsgegensUnd<

Nr.

Gegenstand

Bezeichnung, Hersteller, Fabriknr..
Standort - .

Anschaffung

Datum Preis Beleg.
Nr.

Aussonderung/Verkauf

Datuml ggf. Verkaufs-
erlös

Belej
Nr.

Bemerkungen

(z. B. Erläuterungen zur Aussondenmg)

/ .

Erläuterungen:

Die Gegenstände sind in zweckenlsprechender und dauerhafter Weise als Eigentum des ASIA unter Angabe der jeweiligen Geräteverzeichnis-Nr.
zu Kennzeichnen. . ~ .

Die Rechnungsbetege sind mit entsprechenden Inventarisierungsvermerlten zu versehen.

ASIA der Uni/FH

Anhang 2
zu Anlage 4

Nr.

Buch/Druckwerk

Verfasser, Titel. Verlag, Standort

Bücherverzeichnis

Anschaffung

Datum l Preis Beleg
Nr.

Aussonderung/Verkauf

Daluml ggf. Verkaufs-
erlös

Bele;
Nr.

Bemerkungen

(z. B. Erläuterungen zurAussonderung)-

Erläuterungen:

Alle Bücher und Druckschriften sind an geeigneter SlelFe, ggf. mehrfach. als Eigentum des AStA unter Angabe der jeweiligen Bücherverzeichnu-
Nr. zu kennzeicheri.

Die Rechnung^belege sind mit entsprechenden Invenlarisierungsvermerken zu versehen.


